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Einladung zur Jahreshauptversammlung 2012 am 
7.Februar 2012, 19.30 Uhr, Berliner Freiheit 9 C, 28327 Bremen, 

Hanna-Harder Haus (AWO) 
 
 
 
 
 
 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 

                  vom 1.Februar 2011, ohne Verlesung 
4.  Genehmigung der Tagesordnung 
 
5. Jahresberichte des Vorstandes 

                  Vorsitzender, 
                  Stellvertretender Vorsitzender, 
                  Rechnungsführer 
                  Schriftführer 
  

6. Bericht der Obleute 
7. Aussprache zu den Jahresberichten 
8. Bericht der Kassenprüfer 
9. Entlastung des Vorstandes 

   
     10.   Haushaltsvoranschlag 2012 -Vorlage- 

                  Aussprache – Genehmigung 
 

11. Wahlen: 
                  1. Vorsitzender 
                  2. Obmann Schulung 
                  3. Obmann für Honig   
                  4. Obmann Bienenweide 
 

12.Wahl der Kassenprüfer 2013 
 
13.Wahl der Delegierten für die Jahreshauptversammlung Landesverband  der Imker  
     Weser-Ems e.V. 
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14. Satzungsänderung   (Abstimmung) 
      Das Finanzamt Bremen-Mitte hat mit dem  >Freistellungsbescheid< für 2008 bis 2010    
      zur Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer vom 06.09.2011 in einer beigefügten  
     Anlage darauf hingewiesen, das der Verein nach einer beigefügten Mustersatzung für   
     steuerbegünstigte Vereine, die ab 2009 als Anlage zu § 60 der Abgabenordnung   
     aufgenommen und somit Gesetz wurde, den § 20  ändern muss.  
      
     Der § 20 lautet bisher: 
     § 20 Vermögendverwendung bei Auflösung 
              Das Vermögen kann bei der Auflösung nur einem gemeinnützigen Verein, der sich   
              der Förderung der Bienenzucht widmet, durch Beschluss der Mitgliederversamm-  
              lung übertragen werden.      
              Fallen hierbei steuerbegünstigte Zwecke fort, so ist das Vermögen zu  
              steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden.  
              Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach  
              Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden. 
 
     Der § 20 muss nach der Mustersatzung lauten:  
     § 20Vermögensverwendung bei Auflösung 
             Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall   
             steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Körperschaft an den  
             Landesverband der Imker Weser-Ems e.V. , der es unmittelbar und ausschließlich  
             für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.    
 

          15. Verschiedenes 
                Hanselife 
                Sommerfahrt 
 

 
          16. Anträge zur Jahreshauptversammlung 

    Vorlage  bis spätestens 20. Januar 2012 an den Vorsitzenden Dieter Rudolph,   
    Hoffmanns Park 12,  28355 Bremen. 
 
 
  
 

            Gezeichnet: Dieter Rudolph, Vorsitzender     
 
            

          F.d.R. Rosemarie Lindemann- Schriftführerin 
 
          Bremen, den  14.12.2011 


